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VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

BAFU Bundesamt für Umwelt
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
ETH Eidgenössische Technische Hochschule
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
BFS Bundesamt für Statistik
BAG Bundesamt für Gesundheit
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
BASPO Bundesamt für Sport
ZAS Zentrale Ausgleichsstelle
EO Erwerbsersatzordnung
BNE Bruttonationaleinkommen
J+S Jugend und Sport
NDB Nachrichtendienst des Bundes

(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
Prävention)

APD Öffentliche Entwicklungshilfe im Verhältnis zum
Bruttonationaleinkommen (BNE)

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

OFEV Office fédéral de l'environnement
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
EPF École polytechnique fédérale
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
OFS Office fédéral de la statistique
OFSP Office fédéral de la santé publique
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
SEFRI Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
OFSPO Office fédéral du sport
CdC Centrale de compensation
APG allocations pour perte de gain
RNB Revenu national brut
J+S Jeunesse et Sport
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
prévention)

APD Aide publique au développement par rapport au revenu national brut
(RNB)
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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Mit 126 zu 63 Stimmen nahm der Nationalrat im März 2022 ein Postulat Guggisberg (svp,
BE) zur Ausarbeitung einer Auslegeordnung betreffend die Gesamtrevision des
Genossenschaftsrechts an. Wie der Berner Nationalrat argumentierte, müsse das im
Kern aus dem Jahr 1936 stammende und seither nur punktuell angepasste Gesetz einer
Gesamtschau unterzogen werden, damit es zeitgemäss und zukunftsfähig werde. Der
Bundesrat solle prüfen, welche Bestandteile des Gesetzes einer Reform bedürften und
wie bundesgerichtliche Entscheide in das Gesetz aufgenommen werden könnten. Auch
der Bundesrat befürwortete die Ausarbeitung eines solchen Berichts. Statt einzelner
punktueller Anpassungen, wie dies im Rahmen von verschiedensten Vorstössen
gefordert worden sei (etwa Mo. 20.3563, Pa.Iv. 20.478, Mo. 21.3418 oder Pa.Iv. 21.479),
sei eine Überprüfung des Revisionsbedarfs sinnvoll. Fabian Molina (sp, ZH) versuchte
vergebens, die Kammer davon zu überzeugen, das Postulat abzulehnen und stattdessen
die Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 21.479) der RK-NR zu unterstützen. Es bestehe
Handlungsbedarf, weshalb die Kommission einen Entwurf ausarbeiten solle; ein
Postulat würde den Prozess hingegen nur verzögern. 1

POSTULAT
DATUM: 02.03.2022
MARCO ACKERMANN

Nationalrat Fabian Molina (sp, ZH) forderte mittels Motion, dass das Gesellschaftsrecht
dahingehend angepasst wird, dass für die Gründung einer Genossenschaft statt bisher
sieben neu nur noch drei Gründungsmitglieder nötig sind. Damit sollen die
Rahmenbedingungen für Genossenschafts-Startups, welche gemäss dem Motionär
nicht nur Kapital vermehren, sondern auch eine positive gesellschaftliche Wirkung
anstreben würden, verbessert werden. Nachdem Karin Keller-Sutter in der
Frühjahrssession 2022 erklärt hatte, dass der Bundesrat gewillt sei, Anpassungen im
Genossenschaftsrecht vorzunehmen, vorerst aber eine Gesamtschau im Rahmen des
Postulats Guggisberg (svp, BE; Po. 21.3783) vornehmen wolle, zog der Sozialdemokrat
seine Motion zurück. 2

MOTION
DATUM: 02.03.2022
MARCO ACKERMANN

Im September 2022 beschloss die RK-SR einstimmig, der parlamentarischen Initiative
ihrer Schwesterkommission für ein zeitgemässes Genossenschaftsrecht keine Folge zu
geben, da sie zuerst den Bericht zum angenommenen Postulat Guggisberg (svp, BE; Po.
21.3783) abwarten wollte. Die parlamentarische Initiative hätte verlangt, dass das
Genossenschaftsrecht, welches zu grossen Teilen noch aus dem Jahr 1936 stammt,
vereinfacht und modernisiert wird. Daraufhin zog die RK-NR ihre Initiative zurück. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.10.2022
MARCO ACKERMANN

Le postulat de Lars Guggisberg (udc, BE), adopté en mars 2022 par le Conseil national,
demandait au Conseil fédéral d'évaluer la nécessité d'une réforme totale pour
moderniser et pérenniser le droit de la société coopérative. Plusieurs questions
spécifiques étaient posées par l'élu bernois, notamment sur la définition juridique de la
coopérative, sur le devoir de loyauté des membres, sur le nombre minimal de membres
fondateurs ou encore sur les éventuels désavantages des coopératives par rapport à
d'autres formes juridiques. Dans son postulat, le député soulignait un décalage entre le
cadre juridique existant depuis 1936 et l'évolution entrepreneuriale actuelle. 
Dans son rapport pour un droit de la société coopérative moderne et durable, publié
en décembre 2023, le Conseil fédéral conclut qu'une révision totale serait difficile en
raison de la diversité des coopératives et des intérêts divergents. L'exécutif rappelle en
effet que la Suisse compte plus de 8000 sociétés coopératives, formant un groupe
diversifié présent dans toutes les régions, tant en milieu rural qu'urbain. Ces
coopératives couvrent une variété de secteurs, allant des coopératives rurales agricoles
aux grandes coopératives du commerce de détail et du secteur financier, en passant
par les coopératives d'habitation en ville, les coopératives sociopolitiques (comme les
magasins coopératifs de quartier) et les syndicats publics (tels que les stations
d'épuration ou les usines d'incinération des ordures ménagères). De plus, il craint
qu'une réforme totale n'entraîne une densité normative accrue, des obstacles
administratifs et ne compromette la flexibilité et la nature libérale du droit des sociétés

BERICHT
DATUM: 08.12.2023
LLOYD FLETCHER
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coopératives. Les conclusions du rapport suggèrent que le droit coopératif est
actuellement couvert d'une régulation minimale, ce qui permet aux coopératives de
s'organiser de manière autonome. En résumé, le Conseil fédéral propose de renoncer à
une révision totale et de poursuivre une approche de modification ponctuelle en
fonction des besoins émergents. 4

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Wie so vieles im Jahr 2020 stand auch der in der Wintersession 2020 zusammen mit
der Staatsrechnung 2019 und dem ordentlichen zweiten Nachtrag zum Voranschlag
2020 behandelte Voranschlag 2021 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022-
2024 im Zeichen der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal hatten sich National- und
Ständerat vorgängig auf ein Notbudget geeinigt für den Fall, dass die Session Corona-
bedingt abgebrochen werden müsste und der Voranschlag deshalb nicht zu Ende
beraten werden könnte. Zudem hatte das Parlament neben unzähligen traditionellen
erneut auch über zahlreiche im ursprünglichen Voranschlag oder in einer der drei vom
Bundesrat eingereichten Nachmeldungen aufgeführten Corona-bedingten
Budgetposten zu beraten, wobei es gleichzeitig entscheiden musste, welche davon als
ausserordentliche Ausgaben verbucht und damit von der Schuldenbremse
ausgenommen werden sollen. Die Kommissionssprecher Nicolet (svp, VD) und Fischer
(glp, LU) erläuterten, dass das ursprüngliche Budget des Bundesrates ein Defizit von
CHF 1.1 Mrd. aufgewiesen habe, dass dieses durch die Nachmeldungen aber auf über
CHF 2 Mrd. CHF angestiegen sei; auf über CHF 4 Mrd. gar, wenn man die
ausserordentlichen Ausgaben miteinbeziehe. Keine unwesentliche Rolle spielten dabei
die Corona-bedingten Mehrausgaben, welche sich auf CHF 5.4 Mrd. beliefen (CHF 2.5
Mrd. davon sollten als ordentlicher, CHF 2.9 Mrd. als ausserordentlicher Zahlungsbedarf
verbucht werden). 
In der Folge beriet die grosse Kammer zwar einmal mehr zahlreiche Minderheitsanträge,
nahm jedoch nur 7 Minderheits- oder Einzelanträge an und änderte die bundesrätliche
Version nur in 14 Bereichen ab. Dadurch erhöhte der Nationalrat die Ausgaben
gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR
um CHF 15 Mio. und nahm den Entwurf zum Schluss mit 190 zu 2 Stimmen deutlich an. 

Vor der Detailberatung betonten die Kommissionssprecher, dass die FK-NR dem
Bundesrat weitgehend gefolgt sei, gerade bei den Covid-19-Massnahmen und bei den
Direktzahlungen in der Landwirtschaft aber einige Änderungen angebracht habe.
Insgesamt schöpfe die Kommission den Schuldenbremse-bedingten Spielraum mit
einem Defizit von CHF 2 Mrd. nicht vollständig aus – möglich wäre ein Defizit von CHF
3.2 Mrd. Der dadurch verbleibende strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. sollte, wie
vom Bundesrat vorgeschlagen, dem Amortisationskonto der Schuldenbremse
gutgeschrieben und entsprechend für den Abbau der als ausserordentliche Ausgaben
verbuchten Corona-Defizite verwendet werden, wie es der Bundesrat auch für den
budgetierten Überschuss in der Staatsrechnung 2019 beantragt hatte. 
Ergänzend wies Finanzminister Maurer darauf hin, dass das Budget mit sehr vielen
Unsicherheiten belastet sei. Je nach Dauer und Anzahl der Corona-Wellen und der
Erholungszeit gewisser Bereiche könne sich der Voranschlag durch kommende
Nachträge durchaus noch verschlechtern. Man habe hier aber ein Budget ohne
Sparmassnahmen erstellt, um der Wirtschaft zu helfen, wieder auf die Beine zu
kommen, betonte er. 

Der Nationalrat behandelte die einzelnen Budgetposten in sieben Blöcken, beginnend
mit den Covid-19-Unterstützungshilfen. Stillschweigend folgte er dem Bundesrat dabei
bei den meisten seiner Nachmeldungen, zum Beispiel bezüglich der Leistungen des
Erwerbsersatzes, welche der Bundesrat von anfänglich CHF 490 Mio. auf CHF 2.2. Mrd.
aufgestockt hatte, nachdem das Parlament im Rahmen des Covid-19-Gesetzes auch
indirekt betroffenen Selbständigen Zugang zur EO gewährt hatte; bezüglich der
Unterstützung für den Kulturbereich, wie sie in der Herbstsession 2020 in der
Kulturbotschaft beschlossen worden war; bezüglich der Arzneimittelbeschaffung; der
Lagerhaltung von Ethanol; der Härtefallentschädigung für Vermietende; des
öffentlichen Verkehrs oder der Stabilisierung von Skyguide. Minderheitsanträge lagen
unter anderem bezüglich der kantonalen Härtefallmassnahmen für Unternehmen vor.
Hier hatte der Bundesrat den anfänglichen Verpflichtungskredit von CHF 200 Mio. auf
CHF 680 Mio. aufgestockt, eine Minderheit Widmer (sp, ZH) verlangte hingegen eine
weitere Erhöhung auf CHF 1 Mrd. Bundesrat Maurer bat den Rat jedoch darum, bei den

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2020
ANJA HEIDELBERGER
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mit den Kantonen ausgehandelten CHF 680 Mio. zu bleiben, da eine Erhöhung gegen
Treu und Glauben verstossen würde – die Kantone müssten entsprechend ebenfalls
höhere Beträge sprechen. Zudem wollte dieselbe Minderheit Widmer den
Verpflichtungskredit durch einen Zahlungskredit ersetzen, so dass diese Mittel den
Kantonen rasch zur Verfügung stehen könnten; die Kommission schlug stattdessen eine
Ergänzung des Verpflichtungskredits durch einen entsprechenden Zahlungskredit vor.
Finanzminister Maurer kritisierte die Umwandlung, da sie dem Finanzhaushaltsgesetz
widerspreche und sich der Bund ja erst beteiligen müsse, wenn die Kantone durch ihre
Darlehen Verluste erlitten. Entsprechend müssten die nicht ausgeschöpften Kredite
jeweils übertragen werden. Mit 110 zu 78 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen die
Minderheit Widmer aus, die immerhin bei den geschlossen stimmenden SP-, Grünen-
und GLP-Fraktionen Anklang fand, nahm jedoch den neuen Zahlungskredit
stillschweigend an.

Im zweiten Block – Beziehungen zum Ausland und Migration – lagen zwei Gruppen von
Minderheitsanträgen vor. So beantragten auf der einen Seite Minderheiten aus der SVP-
Fraktion (Grin (svp, VD) und Keller (svp, NW)), Beträge bei der
Entwicklungszusammenarbeit, bei multilateralen Organisationen oder bei den Darlehen
und Beteiligungen in Entwicklungsländern zu senken und sie damit auf dem Stand des
Vorjahres zu belassen. Nicht nur in den Entwicklungsländern, auch in der Schweiz
müsse man der schwierigen Rechnungssituation 2021 Rechnung tragen, argumentierte
etwa Grin. Auf der anderen Seite versuchten Minderheiten aus der SP- und der Grünen-
Fraktion (Friedl (sp, SG) und Wettstein (gp, SO)), unter anderem die Kredite der
Entwicklungszusammenarbeit, für humanitäre Aktionen, zur zivilen Konfliktbearbeitung
sowie für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer zu erhöhen, um
sicherzustellen, dass die APD-Quote, welche auf 0.5 Prozent des BNE festgelegt worden
war, auch wirklich erreicht werde. Roland Fischer (glp, LU) verwies für die Kommission
darauf, dass die Kredite im Budget den Parlamentsbeschlüssen zu den Zahlungsrahmen
für internationale Zusammenarbeit entsprechen und die Kommission entsprechend
Erhöhungen oder Kürzungen ablehne. Folglich sprach sich der Nationalrat gegen
sämtliche Minderheitsanträge aus, diese fanden denn auch kaum über die jeweiligen
Fraktionen hinaus Unterstützung. 

Dasselbe Bild zeigt sich im dritten Block, in dem es um die soziale Wohlfahrt ging.
Minderheiten Guggisberg (svp, BE) und Nicolet (svp, VD) beantragten tiefere Kredite
respektive den Verzicht auf eine Aufstockung der Kredite für Massnahmen zur
Gleichstellung von Frauen und Männern, für familienergänzende Kinderbetreuung sowie
für den Kinderschutz und die Kinderrechte. Die entsprechenden Aufgaben lägen vor
allem in der Kompetenz der Gemeinden und Kantone, weshalb auf eine Aufstockung
beim Bund verzichtet werden solle. Eine Minderheit Dandrès (sp, GE) wollte das Budget
des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
aufstocken, weil gerade Menschen mit Behinderungen von der Corona-Pandemie
besonders stark getroffen worden seien. Zudem sollte auch der Betrag des
Bundesamtes für Verkehr zur Behindertengleichstellung für Investitionen in die
Barrierefreiheit aufgestockt werden. Letzterer Betrag sei jedoch nicht gekürzt worden,
wie einige Sprechende vermuteten, sondern werde neu über den
Bahninfrastrukturfonds finanziert, erklärte Finanzminister Maurer. Auch in diesem
Block wurden sämtliche Minderheitsanträge deutlich abgelehnt. 

Im vierten Block, in dem es um Kultur, Bildung, Forschung und Sport ging, waren die
Bildungsanträge wie in früheren Jahren vergleichsweise erfolgreich. Der Nationalrat
stimmte Einzelanträgen von Christian Wasserfallen (fdp, BE) sowie Matthias Aebischer
(sp, BE) und einem Minderheitsantrag Schneider Schüttel (sp, FR) zu. Wasserfallen und
Aebischer wollten verschiedene Kredite des SBFI und des ETH-Bereichs aufstocken
(unter anderem den Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich und an die
Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung) und damit die Entscheidungen des
Nationalrats aus der BFI-Botschaft, die sich gerade im Differenzbereinigungsverfahren
befand, aufnehmen. Alle vier Einzelanträge fanden im Rat eine Mehrheit, obwohl sie von
der SVP- sowie von mehr oder weniger grossen Teilen der FDP.Liberalen- und der
Mitte-Fraktion abgelehnt wurden. Die Minderheit Schneider Schüttel wollte den Betrag
bei der internationalen Bildungs-Mobilität verdoppeln und auch in den
Finanzplanjahren sehr stark aufstocken, um so ab 2021 die Schweizer Vollassoziierung
an Erasmus plus zu finanzieren. Kommissionssprecher Fischer (glp, LU) wies jedoch
darauf hin, dass die Bedingungen für die Teilnahme von Drittstaaten noch nicht bekannt
seien und man das Geld entsprechend erst dann beantragen wolle, wenn man die
genauen Kosten kenne. Der Nationalrat folgte der Kommission diesbezüglich zwar im
Voranschlagsjahr, nahm aber die Erhöhungen für die Finanzplanjahre mit 93 zu 86
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Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. Erfolglos blieben in diesem Block Kürzungsanträge bei
Pro Helvetia, bei verschiedenen Kultureinrichtungen (Minderheiten Guggisberg), deren
Kredit die FK-NR aufgrund der Kulturbotschaft aufgestockt hatte, sowie beim
Schiesswesen (Minderheit Wettstein). 

Landwirtschaft und Tourismus standen im fünften Block im Zentrum und einmal mehr
wurde die 2017 angenommene Motion Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) zum Streitpunkt. Der
Bundesrat hatte die Direktzahlungen gegenüber dem Jahr 2020 aufgrund der negativen
Teuerung reduziert – gemäss der Motion Dittli soll jeweils die tatsächlich
stattgefundene Teuerung verrechnet werden. Die Kommission schlug nun aber vor, zum
früheren Betrag zurückzukehren. Der Finanzminister zeigte sich genervt über diesen
Entscheid: Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssten sich überlegen, «ob
Sie uns überhaupt solche Aufträge erteilen wollen, wenn Sie sich letztlich nicht daran
halten. Das auszurechnen, gibt nämlich einiges zu tun». Mit dieser Darstellung zeigten
sich aber verschiedene Sprechende nicht einverstanden. So argumentierten Heinz
Siegenthaler (bdp, BE) und Markus Ritter (cvp, SG), dass der Bundesrat in der Botschaft
zur Agrarpolitik 2018-2021 die Teuerung nicht ausgleichen wollte und zusätzlich eine
nominelle Kürzung vorgenommen habe. Das Parlament habe in der Folge auf die
Teuerung verzichtet, aber die Kürzung rückgängig gemacht. Nun dürfe aber keine
Teuerung korrigiert werden, die man gar nie gewährt habe. Auch eine linke Minderheit
Schneider Schüttel (sp, FR) zeigte sich bereit, die Direktzahlungen zu erhöhen, solange
dies zielgerichtet erfolge, und schlug vor, als Reaktion auf das abgelehnte Jagdgesetz
eine Krediterhöhung um CHF 1.6 Mio. in den Planungsgrössen den
Sömmerungsbeiträgen an die nachhaltige Schafalpung zuzuweisen. Eine zweite
Minderheit Schneider Schüttel beantragte, bezüglich der Direktzahlungen dem
Bundesrat zu folgen. Der Rat entschied sich in der Folge sowohl für eine Erhöhung um
CHF 1.8 Mio. für die Sömmerungsbeiträge als auch für die von der
Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Erhöhung um fast CHF 17 Mio. und lehnte
entsprechend den Antrag der Minderheit II ab. Weitere Minderheitsanträge zur
Pflanzen- und Tierzucht und zur Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im
Tourismus (Minderheiten Wettstein) fanden keine Mehrheit, jedoch folgte der
Nationalrat stillschweigend dem Antrag seiner Kommission, das Globalbudget von
Agroscope für deren Restrukturierung um CHF 4.1 Mio. aufzustocken.

Im sechsten Block behandelte der Rat die Themen Verkehr und Umwelt und änderte
hier stillschweigend die Sollwerte für die Auslastung des öffentlichen Verkehrs und des
Schienengüterverkehrs. Diese sollen überdies auch in den Finanzplanjahren um jährlich
0.1 Prozent steigen. Erfolgreich war auch eine Minderheit Gschwind (cvp, JU), die
beantragte, den Kredit für Schäden durch Wildtiere, Jagd und Fischerei nicht zu
erhöhen, da hier bereits genügend Mittel vorhanden seien (106 zu 86 Stimmen).
Erfolglos blieben Minderheitsanträge auf höhere Kredite für den Technologietransfer
und den Langsamverkehr (Minderheit Brélaz: gp, VD) und auf einen tieferen Kredit für
Natur und Landschaft (Minderheit Nicolet). Bei der Förderung von Umwelttechnologien
wollte die Kommissionsmehrheit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Betrag um CHF 3
Mio. erhöhen und den Anfangsbetrag damit fast verdoppeln, was eine Minderheit Gmür
bekämpfte. Die Förderung könne auch durch die Privatwirtschaft geschehen, nicht
immer durch den Staat – sofern die Projekte gut seien. Die grosse Kammer folgte
jedoch ihrer Kommissionsmehrheit.

Im siebten und letzten Block standen Eigenaufwand und Verwaltungsprozesse im
Zentrum, wobei der Rat überall seiner Kommission folgte. Er lehnte sämtliche Anträge
auf Kürzung, zum Beispiel bei den Parlamentsdiensten, bei denen eine Minderheit
Strupler (svp, TG) auf zusätzliches bewaffnetes Sicherheitspersonal im
Parlamentsgebäude verzichten wollte, oder bei der Aufstockung des Globalbudgets des
BAFU (Minderheit Dandrès), ab. Umstrittener war die Frage, ob das Globalbudget des
NDB erhöht und stattdessen der Kredit für Rüstungsaufwand und -investitionen des
VBS reduziert werden soll. Eine Minderheit Widmer (sp, ZH) lehnte diesen Austausch ab,
der Rat stimmte dem Kommissionsantrag jedoch deutlich zu. Abgelehnt wurde
schliesslich auch der Antrag einer Minderheit Schwander (svp, SZ), wonach die
gesamten Personalausgaben in den Finanzplanjahren sukzessive auf CHF 6 Mrd.
reduziert und dort plafoniert werden sollten. Schliesslich schlug die Kommission vor,
für die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS), die für die Durchführung der
Sozialversicherungen der 1. Säule zuständig ist, vier neue Planungsgrössen bezüglich
einer effizienten Bearbeitung der Versichertendossiers einzuführen, um so deren
Effizienz zu steigern. Obwohl Finanzminister Maurer um die Annahme der Minderheiten
Fischer und Gysi (sp, SG) für einen Verzicht auf die neuen Sollwerte bat, weil die ZAS
inmitten eines Umbaus ihrer Informatik sei, wodurch die Effizienz der Institution ab
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2024 gesteigert werden könne, sprach sich der Nationalrat für die Änderung aus. 

Insgesamt erhöhte der Nationalrat damit die Ausgaben gegenüber dem bundesrätlichen
Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR um CHF 15 Mio. Offen war
schliesslich noch die Frage, welche Kredite als ausserordentliche Ausgaben verbucht
werden sollen. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, die Covid-Kosten für die
Erwerbsausfallentschädigungen für Selbständigerwerbende (CHF 2.2 Mrd.) und CHF 680
Mio. für die Härtefallhilfe der Kantone als ausserordentlichen Kredite zu behandeln,
während die übrigen Corona-bedingten Ausgaben über CHF 2.5 Mrd. dem ordentlichen
Zahlungsbedarf zugerechnet werden sollten. Die Kommission beantragte dem
Bundesrat zu folgen, während eine Minderheit Fischer (glp, LU) die gesamten Corona-
bedingten Mehrkosten von CHF 5.4 Mrd. als ausserordentliche Ausgaben dem
Amortisationskonto belasten wollte. Eine einheitliche Verbuchung würde eine höhere
Transparenz ermöglichen, erklärte Fischer, zumal es keine objektiven und rechtlichen
Kriterien für eine Einteilung in ordentliche und ausserordentliche Ausgaben gebe.
Zusätzlich würde dadurch der Schuldenbremse-bedingte Spielraum vergrössert, indem
der strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. auf CHF 3.7 Mrd. erhöht würde.
Unverändert bliebe dabei das Finanzierungsdefizit in der Höhe von CHF 4.917 Mrd. Auch
Finanzminister Maurer bestätigte, dass die Verbuchung keine exakte Wissenschaft sei
und entsprechend beide Lösungen möglich wären. Der Bundesrat habe diejenigen
Ausgaben, die man «im Voraus» kenne, im ordentlichen Budget untergebracht und
einzig die bei der Budgetierung unbekannten Kredite für die EO und die Härtefallhilfen
ausserordentlich verbucht. Die Transparenz werde zukünftig durch einen noch zu
erstellenden Zusatzbericht hergestellt, welcher die gesamten aufgeschlüsselten Kosten
der Covid-19-Krise für den Bund aufzeigen werde. Mit 112 zu 73 Stimmen folgte der Rat
gegen den Willen der SP, der Grünen und der GLP der Kommissionsmehrheit. In der
darauffolgenden Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 190 zu 2 Stimmen
für seinen Budgetentwurf aus. Die ablehnenden Stimmen stammten von Erich Hess
(svp, BE) und Christian Imark (svp, SO). Auch die Bundesbeschlüsse zu den
Planungsgrössen, Finanzplanjahren, zum Bahninfrastrukturfonds und dem
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds wurden jeweils sehr deutlich
angenommen. 5

In der Frühjahrssession 2021 setzten sich National- und Ständerat mit dem Nachtrag Ia
zum Voranschlag 2021 auseinander. 
Der Ständerat machte den Anfang, wobei Kommissionssprecher Hegglin (cvp, ZG) die
Grundzüge der Vorlage noch einmal skizzierte: In acht Nachtragskrediten gehe es um
CHF 14.3 Mrd. – eine Grössenordnung, die für das Parlament in der Zwischenzeit an der
Tagesordnung war – «für weitere Massnahmen zur Bewältigung der Pandemie». Damit
erhöhten sich die Corona-bedingten Ausgaben des Bundes für das Jahr 2021 auf CHF
20.9 Mrd. Die FK-SR hatte zuvor alle bundesrätlichen Anträge gutgeheissen, beantragte
aber mit 6 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung eine Aufstockung der Covid-Finanzhilfen um
CHF 50 Mio., mit denen das Stabilisierungspaket für Sportvereine im Hinblick auf
Finanzbedarf des Nachwuchs- und Breitensports unterstützt werden sollte.
Stillschweigend nahm der Ständerat diesen Antrag an. 
Hannes Germann (svp, SH) beantragte überdies in einem Einzelantrag, den Betrag für
die Härtefallhilfe um CHF 600 Mio. aufzustocken, zumal der Ständerat in seiner
Beratung der Revision des Covid-19-Gesetzes, die direkt vor der Beratung des
Nachtrags angestanden hatte, entschieden hatte, dass der Bund 80 Prozent der Kosten
der Härtefallhilfen – anstelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen 70 Prozent –
übernehmen soll. Mit 34 zu 1 Stimme und in Übereinstimmung mit seinem vorgängigen
Entscheid zum Covid-19-Gesetz nahm der Ständerat den Antrag Germann deutlich an.
Mit 38 zu 0 Stimmen hiess er in der Folge den Entwurf auch in der Gesamtabstimmung
gut. 

Wesentlich ausführlicher war die Beratung des Geschäfts im Nationalrat – hier lagen
drei Minderheitsanträge von Mitgliedern der SVP vor. Eine Minderheit Lars Guggisberg
(svp, BE) wehrte sich gegen die Aufstockung des Globalbudgets des BAG. Diese
Aufstockung war gemäss Kommissionssprecherin Barbara Gysi (sp, SG) nötig geworden,
weil das BAG neben der Alltagsarbeit viel Zusatzarbeit zur Bewältigung der Pandemie
leisten müsse. Guggisberg verwies hingegen auf die bereits erfolgte Aufstockung des
Globalbudgets im Rahmen des Voranschlags 2021, erachtete eine höhere Aufstockung
aber insbesondere aufgrund der vermeintlichen Fehler des Bundesamtes als verfrüht.
Zu den Fehlern zählte er unter anderem die einseitige Fokussierung auf und die
Dramatisierung von Covid-19, die fehlende Lieferung von Zahlen zu negativen
Auswirkungen der Lockdown-Massnahmen, die geänderte Einstellung des BAG

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.24 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



gegenüber Masken, die zu späte Beschaffung von Impfstoffen oder die zu langsame
Zulassung von Schnelltests. Zuerst müssten grundlegende Verbesserungen in
Organisation und Abläufen vorgenommen werden, bevor mehr Geld gesprochen werden
könne. Mit 130 zu 51 Stimmen – Letztere stammten allesamt von der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion – folgte der Nationalrat hingegen der Kommissionsmehrheit.
Auch die zweite Minderheit Guggisberg, die den Nachtragskredit für das BFS streichen
wollte, fand über die SVP hinaus keine Zustimmung. Auch das BFS machte unter
anderem zusätzliche Corona-bedingte Arbeiten geltend, insbesondere die
wöchentliche Aktualisierung verschiedener Gesundheitsstatistiken.
Zur Begründung seiner Minderheit, die einen Verzicht auf die Aufstockung des Kredits
für die Sportvereine forderte, wies Manuel Strupler (svp, TG) zwar auf die Relevanz von
Sportvereinen – insbesondere für das Sozialleben – hin, bezweifelte aber deren
finanzielle Probleme. Ohne Spielbetrieb entfielen auch die meisten Kosten bei
ehrenamtlich geführten Vereinen, zudem erhielten die Vereine weiterhin
Mitgliederbeiträge und Unterstützungsbeiträge etwa durch J+S. Was die Vereine
hingegen deutlich stärker belaste, seien die «vielen Einschränkungen und Verbote bei
den Trainings- und Vereinsaktivitäten», die gestrichen werden müssten. Auch
Finanzminister Maurer erachtete den vom Bundesrat vorgeschlagenen Betrag als
ausreichend. Das BASPO habe aber aufgezeigt, dass es dieses Jahr mehr als die
geplanten Mittel benötigen werde, verteidigte Gysi die Position der
Kommissionsmehrheit. Mit 121 zu 54 Stimmen folgte der Nationalrat auch in dieser
Frage der Mehrheit der FK-NR und somit auch dem Ständerat. Neben der Mehrheit der
Mitglieder der SVP-Fraktion lehnten auch 6 Mitglieder der Grünen die Erhöhung ab. In
der Gesamtabstimmung fand der Entwurf einzig bei einer Mehrheit der SVP-Fraktion
keine Zustimmung, der Entwurf wurde mit 138 zu 41 (bei 3 Enthaltungen) angenommen. 

Der Ständerat benötigte in der Folge kaum noch Zeit für die verbliebene Differenz,
nämlich die von Hannes Germann eingebrachte Aufstockung des Betrags für die
Härtefallhilfen um CHF 600 Mio. Wie Kommissionssprecher Hegglin erklärte, hatte der
Nationalrat die Erhöhung des Bundesanteils an den Härtefallhilfen auf 80 Prozent
abgelehnt, entsprechend empfahl die FK-SR, auch auf die Aufstockung im Rahmen des
Nachtrags zu verzichten. Stillschweigend stimmte der Ständerat diesem Antrag zu und
bereinigte damit den Nachtrag Ia zum Voranschlag 2021. 6
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